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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Haushaltssatzung 
des Landkreises Diepholz für das Haushaltsjahr 2022 

 
 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des 
Landkreises Diepholz in seiner Sitzung am 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022  wird  
 
1. Im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge  auf 397.176.163 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen   auf 395.586.981 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge    auf 5.000.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  auf 5.000.000 € 

 
 
2. Im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 396.648.488 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  383.665.869 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 63.729.628 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 92.108.967 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 15.000.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  3.768.000 € 
 
festgesetzt. 

 
 
Nachrichtlich: 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 475.378.116 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 479.542.836 € 

 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 15.000.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 32.150.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000,00 € festgesetzt. 
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§ 5 
Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

Grundsteuer A 42,50 % 

Grundsteuer B 42,50 % 

Gewerbesteuer 42,50 % 

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 42,50 % 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42,50 % 

Schlüsselzuweisungen. 42,50 % 

 
Diepholz, 20.12.2021 
Landkreis Diepholz 
C. Bockhop 
- Landrat - 

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Diepholz für das Haushalts-
jahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 NKomVG sowie § 15 Abs. 6 NFAG erforderliche Genehmigung 
der Haushaltssatzung 2022 vom 20.12.2021 wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres 
und Sport  mit Verfügung vom  02.03.2022, Az. 32.96-10302 - 251 (2022) hinsichtlich des 

 
in § 2 festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 15.000.000 €,  
 

in § 3 festgesetzten Gesamtbetrages für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 32.150.000 €, 
 

in § 5 festgesetzten Umlagesätze für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 
 

erteilt. 
 

Gleichzeitig wurde für den Eigenbetrieb „Breitbandausbau Landkreis Diepholz“ die Genehmigung 
gem. § 130 Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 120 Abs. 2  NKomVG  

 

 für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen in Höhe von 54.000.000 € 

 
erteilt. 
 
Der im Wirtschaftsplan 2022 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredte in Höhe von 500.000 € ist 
gemäß § 130 Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungsfrei. 
 
Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Breitbandausbau Landkreis Diepholz“ für das Haushaltsjahr 2022 
ist Bestandteil des Haushaltsplanes (Seite 537 ff.). 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 liegen nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage 
nach der Bekanntmachung 7 Werktage zur Einsichtnahme im Kreishaus Diepholz, Niedersachsen-
straße 2, 49356 Diepholz, Zimmer A 009, Mo. bis Do. vormittags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
nachmittags von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und Fr. von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie im BürgerService 
Syke (Kornzinshaus), Amtshof 3, 28857 Syke, Mo. von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr, Mi. von 7:30 Uhr bis 
15:00 Uhr, Di.  und Do.  von 7:30 Uhr bis 18:30 Uhr und  Fr. von 7:30  Uhr bis 13:00 Uhr öffentlich 
aus. 
 
Diepholz, 02.03.2022 
LANDKREIS DIEPHOLZ 
Der Landrat 
C. Bockhop 
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Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2020 des 
Eigenbetriebes „Kreismuseum des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2020 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 

beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 26.04.2021 hervor: 
 
Nach dem abschließenden  Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss  zum 
31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das  Geschäftsjahr  2020  
(Anlage 4) des  Kreismuseum des Landkreises Diepholz, Syke, unter dem Datum vom 26. April 
2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk  erteilt,  der  hier wiedergegeben 
wird: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  
 

An das Kreismuseum des Landkreises Diepholz, Syke 
 
Prüfungsurteile 
 

Wir haben den Jahresschluss des Kreismuseum des Landkreises Diepholz, Syke, - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Kreismuseum des Landkreises Diepholz, Syke, für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen  Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein  unter  Beachtung  der  landesrechtlichen 
Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen  Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Wir haben unsere Prüfung  des Jahresabschlusses  und des  Lageberichts  in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung  der  vom  Institut  der  Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen  Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebs-
ausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung  des  Jahresabschlusses,  der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
genbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter  dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang  mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich  für  die Aufstellung  des  Lageberichts, 
der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit  dem  Jahresabschluss 
in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersach-
sen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung  eines  Lageberichts in Überein-
stimmung mit den  anzuwendenden  Vorschriften  der  Eigenbetriebsverordnung des Bundeslan-
des Niedersachsen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete  Nachweise für die Aussa-
gen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit  darüber  zu  erlangen,  ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschrif-
ten zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung  des  Bundeslandes  Niedersachsen 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (1 DW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von  Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung, Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese  Risiken durch sowie erlangen 
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Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende  Darstellungen  bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des  Lageberichts  relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser 
Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes  der  Fortführung  der  
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit auf­ werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit  nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter  Beachtung  der  
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-,  Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen." 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 04.10.2021 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht über das Wirtschaftsjahr 2020 des Kreismuseums 
des Landkreises Diepholz werden festgestellt. 

 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 
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3. Der Jahresfehlbetrag von EUR 268.387,96 wird durch die Entnahme aus der in den 
vergangenen Jahren gebildeten zweckgebundenen Rücklage für Sanierungsaufwendungen 
ausgeglichen. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 21.03.2022 bis 04.04.2022 während 
der Bürostunden von 8:00 bis 12:00 Uhr im Eigenbetrieb Kreismuseum des Landkreises Diepholz, 
Herrlichkeit 65, 28857 Syke, öffentlich aus. 
 
gez. 
S. Peukert 
kfm. Betriebsleiter 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2020 des 
Eigenbetriebes „Volkshochschule des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2020 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 
beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 26.04.2021 hervor: 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020  
(Anlage 4) der Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke, unter dem Datum vom 26. April 
2021 den folgenden uneingeschränkten  Bestätigungsvermerk  erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
 
"Bestätigungsvermerk  des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
 An die Volkshochschule  des Landkreises Diepholz, Syke 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss der Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke, - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen  Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebes zum 31.  Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen 
Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen  und stellt  die 
Chancen und Risiken der zukünftigen  Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Wir haben unsere Prüfung  des Jahresabschlusses  und des  Lageberichts  in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom  Institut  der  Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen  Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebs-
ausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung  des  Jahresabschlusses,  der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
genbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter  dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang  mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich  für  die Aufstellung  des  Lageberichts, 
der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersach-
sen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-
me), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung  eines  Lageberichts in Überein-
stimmung mit den  anzuwendenden  Vorschriften  der  Eigenbetriebsverordnung des Bundeslan-
des Niedersachsen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete  Nachweise für die Aussa-
gen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit  darüber  zu  erlangen,  ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschrif-
ten zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung  des  Bundeslandes  Niedersachsen 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (1 DW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
- falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser 
Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes  der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein­ 
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 
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Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 19.07.2021 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 der Volkshochschule 
des Landkreises Diepholz werden festgestellt. 

 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 

 
3. Aus dem Jahresüberschuss von EUR 1.454.140,81 unter Einbeziehung des Gewinnvortrages 

von EUR 149,52 wird ein Betrag von EUR 1.454.250,00 in die allgemeine Rücklage eingestellt 
und EUR 40,33 auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 21.03.2022 bis 04.04.2022 während 
der Bürostunden von 8.00 bis 12.00 Uhr im Sekretariat der VHS des Landkreises Diepholz, Am 
Petermoor 1b, 27211 Bassum, öffentlich aus. 
 
gez. 
S. Peukert 
kfm. Betriebsleiter 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2020 des 
Eigenbetriebes „Musikschule des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2020 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 

beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 26.04.2021 hervor: 
 
Nach dem abschließenden  Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss  zum 
31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das  Geschäftsjahr  2020  
(Anlage 4) der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz,  Syke,  unter dem  Datum vom  
26. April 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier 
wiedergegeben wird: 
 
"Bestätigungsvermerk  des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke, - 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte  Jahresabschluss in allen wesentlichen  Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
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tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen 
Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs.  In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen  und stellt  die 
Chancen und Risiken der zukünftigen  Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben  unsere Prüfung des Jahresabschlusses  und des  Lageberichts  in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der  vom  Institut  der  Wirtschaftsprüfer 
(1DW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen  Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen  Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns  
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung  der  gesetzlichen  Vertreter  und  des  für  die  Überwachung  verantwortlichen Be-
triebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Niedersachsen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (1 DW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese  Risiken durch sowie erlangen  
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende  Darstellungen  bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des  Lageberichts  relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden  Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen  
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes  der  Fortführung  der  
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit  nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
ein­ schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung  der  
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes  Bild der Vermögens-,  Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen." 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 19.07.2021 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 der Musikschule des 
Landkreises Diepholz werden festgestellt. 

 

2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 
 

3. Aus dem Jahresüberschuss von EUR 687.452,10 unter Einbeziehung des Gewinnvortrages 
von EUR 164,89 wird ein Betrag von EUR 687.600,00 in die allgemeine Rücklage eingestellt 
und EUR 16,99 auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen vom 21.03.2022 bis 04.04.2022 in der 
Geschäftsstelle der Kreismusikschule, Herrlichkeit 24, 28857 Syke öffentlich aus und können dort 
täglich von Montag bis Freitag von 08:30 – 12:00 Uhr und Mittwoch auch nachmittags von 13:30 – 
17:00 Uhr eingesehen werden. 
 

gez. 
S. Peukert 
kfm. Betriebsleiter 

 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Bassum 
 

2. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bassum 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der 
z.Zt. gültigen Fassung und der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrand-
SchG) vom 18.07.2012 in der z.Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bassum in seiner Sitzung 
am 17.02.2022 die folgende 2. Änderung der Satzung beschlossen: 
 

 Artikel 1 
 

§ 1 ändert sich wie folgt: 
 

Organisation und Aufgaben 
 

1. Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Stadt Bassum. Sie besteht  aus überörtlich ein- 
    setzbaren Brandschutzeinrichtungen der Stadtfeuerwehr und den folgenden Ortsfeuerwehren: 
    Albringhausen, Apelstedt-Nienstedt, Bassum, Bramstedt, Dimhausen, Eschenhausen, Gr. Ringmar,  
    Hallstedt, Neubruchhausen, Nordwohlde-Stühren und Wedehorn. 
 
    Sie erfüllt die der Stadt Bassum nach dem NBrandSchG obliegenden Aufgaben. 
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2. Die Leiter der Freiwilligen Feuerwehr sind 
    a) für die Stadtfeuerwehr der Stadtbrandmeister 
    b) für die Ortsfeuerwehren die Ortsbrandmeister 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
Bassum, 17.02.2022  
Der Bürgermeister 
gez. Porsch 

 
 

Gemeinde Weyhe 
 

Einziehung 
eines Teilstückes der öffentlich gewidmeten Straße „Tannenstraße“ 

 
Die Gemeinde Weyhe gibt bekannt, dass ein Teilstück, der öffentlichen Straße „Tannenstraße“ mit 
Wirkung vom 15. Oktober 2021 eingezogen wurde. 
 
Bei dem eingezogenen Teilstück der Straße „Tannenstraße“ handelt es sich um das Flurstück 182/35, 
Flur 8, Gemarkung Leeste. 
 
Das benannte Teilstück kann ebenfalls der unten aufgeführten Abbildung entnommen werden. 
 
Die Einziehung ist gemäß § 6 Abs. 5 des niedersächsischen Straßengesetzes verfügt worden. 
 

  

 
Weyhe, 02.03.2022 
Gemeinde Weyhe  
Der Bürgermeister 

E 488050 m 

E 488175 m 
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I. 
 

Die Widmung der in der Gemeinde Weyhe, Gemarkung Leeste, gelegenen Straße „Tannenstraße“ für 
den öffentlichen Verkehr ist für eine Teilstrecke entbehrlich geworden. 
 
Sie wurde deshalb gemäß § 8 Absatz 1 NStrG i.V.m § 8 Absatz 2, Satz 2, Alternative 1 NStrG mit Wir-
kung vom 15. Oktober 2021 eingezogen. 
 
Bei der eingezogenen Fläche handelt es sich um das Flurstück 182/35, Flur 8, Gemarkung Leeste. 
 
 

II. 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover erhoben werden. 
 
Gemeinde Weyhe 
Der Bürgermeister 

 

 
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

8. Änderungssatzung zur Satzung über die Entschädigung der 
Ratsfrauen und Ratsherren, der Mitglieder von Ausschüssen, der Ehrenbeamten 

und ehrenamtlich Tätigen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 
Aufgrund der §§10,44,55 und 91 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S.576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.10.2021 
(Nds.GVBl. S. 700, 730) hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in ihrer Sitzung am 24. Februar 
2022 die nachstehende 8. Änderungssatzung über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
In § 1 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
(1) Die Ratsfrauen und Ratsherren erhalten als Aufwandsentschädigung für ihre Teilnahme an Rats-, 
     Samtgemeindeausschuss-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von  
     30,00 € je Sitzung. Es wird für max. 18 Fraktionssitzungen im Jahr ein Sitzungsgeld gezahlt. 
 
(2) Zusätzlich zu dem Sitzungsgeld wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 55,00 € gezahlt. 
 
(6) Für die Teilnahme an Sitzungen anderer Organisationen, die selbst kein Sitzungsgeld gewähren,  
     erhalten Ratsfrauen und Ratsherren der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, die in diesen Gremi- 
     en aufgrund eines Beschlusses des Rates der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen entsandt wor- 
     den sind, einen gesonderten Ansatz in Höhe von 30,00 € je Sitzung. 
 
In § 2 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
(1) Für die Teilnahme an Rats-, Samtgemeindeausschuss-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen erhal- 
     ten die Ratsfrauen und Ratsherren eine Fahrtkostenpauschale in Höhe von 10,00 €.  
 
In § 3 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
(1) Neben den in § 1 Abs. 1 und 2 und § 2 Abs.1 genannten Entschädigungen werden monatlich fol- 
     gende zusätzliche Aufwandsentschädigungen gezahlt: 
 
     a) an die stv. Samtgemeindebürgermeister je   260,00 € 
     b) an die Fraktionsvorsitzenden je     260,00 € 
     c) an die Beigeordneten je        50,00 € 
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(3) Der/die Ratsvorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung pro Samtgemeinderatssitzung in Hö- 
     he von 75,00 €. 
 
In § 5 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 

An folgende Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr werden monatlich Aufwandsentschädigungen 
gezahlt: 
 

1. Gemeindebrandmeister/ in  220,00 € 
2. stellv. Gemeindebrandmeister/ in, 
     sofern nicht gleichzeitig Ortsbrandmeister/ in  110,00 € 
3.  stellv. Gemeindebrandmeister/ in, 
     sofern gleichzeitig Ortsbrandmeister/ in   165,00 € 
4.  Ortsbrandmeister/ in  
4.1  Feuerwehrstützpunkten mit 
     a) mehr als zwei Fahrzeugen  110,00 € 
     b) bis zu zwei Fahrzeugen  88,00 € 
4.2  Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung  75,00 € 
5.  stellv. Ortsbrandmeister/ in  
5.1  Feuerwehrstützpunkten mit 
 a) mehr als zwei Fahrzeugen  57,00 € 
 b) bis zu zwei Fahrzeugen  44,00 € 

               5.2     Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung  38,00 € 
6.  Atemschutzwart/ in 38,00 € 
7.  Atemschutzwart/ in den Ortsfeuerwehren     24,00 € 
8.  Ausbildungswart/ in  38,00 € 
9.  Funkwart/ in  38,00 € 
10.  Pressewart/ in  38,00 € 
11.  Schriftwart/ in  46,00 € 
12.  Sicherheitsbeauftragte/ r  38,00 € 
13.  Spielmannszugwart/ in  38,00 € 
14.  Jugendwart/ in – Ortsfeuerwehr -  52,00 € 
15.  stellv. Jugendfeuerwehrwart/ in – Ortsfeuerwehr 27,00 € 
16.  Gemeindejugendfeuerwehrwart/ in  38,00 € 
17.  stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart/ in  19,00 € 
18.  Gemeindegerätewart/ in 38,00 € 
19.  Gerätewart/ in  
19.1  Feuerwehrstützpunkten mit 
 a) ab vier Fahrzeugen  59,00 € 
 b) mehr als zwei Fahrzeugen  52,00 € 
 c) bis zu zwei Fahrzeugen  44,00 € 
19.2  Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung  38,00 € 
20. Geschäftsführer/ in 142,00 € 
21.  Brandschutzerzieher/ in   38,00 € 
22.  Webmaster/ in 38,00 € 
23.  Kleiderkammerwart/ in                                                                                38,00 € 
24. Kinderfeuerwehrwart/ in                                                                              38,00 € 
25.  stv. Kinderfeuerwehrwart/ in                                                                       19,00 € 

 

Bei Ausübung mehrerer Funktionen zu den Nr. 6, 8, 9, 10, 12, 13 und 18 betragen die Aufwandsent-
schädigungen statt des eigentlichen Betrages für das jeweilige weitere Amt 19,00 €. 
 
(3) Der Höchstbetrag nach § 12 Abs. 5 Satz 3 Nds. BrandschG (Verdienstausfall für selbständig Täti- 
     ge) wird auf 33,00 € pro Stunde festgesetzt. 
 

(4) Der Höchstbetrag nach § 12 Abs. 6 Satz 3 Nds. BrandschG (Kosten für Kinderbetreuung) wird auf  
     17,00 € pro Stunde festgesetzt. 
 

(5) Für die Durchführung von genehmigten Dienstreisen nach Orten außerhalb des Samtgemeindege- 
     bietes erhalten die ehrenamtlich Tätigen und die Ehrenbeamten der Feuerwehr eine Reisekosten- 
     entschädigung auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes. 
     Die im Zusammenhang mit der genehmigten Dienstreise entstandenen Fahrtkosten bei Benutzung  
     eines Pkw werden ebenfalls auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes entschädigt. 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt zum 01. März 2022 in Kraft. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 24. Februar 2022 
Samtgemeindebürgermeister 
Bernd Bormann  

 
 

Gemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

Änderungssatzung 
über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen 

der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 
Aufgrund der §§10,44,55 und 91 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S.576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.10.2021 
(Nds.GVBl. S. 700, 730) hat der Flecken Bruchhausen-Vilsen in seiner Sitzung am 23. Februar 2022 
die nachstehende  Änderungssatzung über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen beschlossen: 
 

§ 1 
 
In § 2 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
(1) Die Ratsmitglieder erhalten als Aufwandsentschädigung für ihre Teilnahme an Rats-, Verwaltungs- 
     ausschuss, Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe 30,00 Euro je Sitzung. Es  
     wird für max. 18 Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld gezahlt.  
 
In § 3 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
(1) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister erhält neben dem Sitzungsgeld nach § 2 eine monatliche  
     Aufwandsentschädigung in Höhe von 650,00 Euro. 
 
(2) Die gleichberechtigten stv. Bürgermeisterinnen/ Bürgermeister erhalten neben dem Sitzungsgeld  
     nach § 2 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00 Euro. 
 
(3) Die nebenamtliche Gemeindedirektorin/ der nebenamtliche Gemeindedirektor erhält eine monatli- 
     che Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00 Euro. 
 
(4) Die stv. Gemeindedirektorin/ der stv. Gemeindedirektor erhält eine monatliche Aufwandsentschä- 
     digung in Höhe von 80,00 Euro. 
 
(5) Neben dem Sitzungsgeld nach § 2 werden monatliche folgende zusätzliche Aufwandsentschädi- 
     gungen gezahlt: 
 
     a) an die Fraktionsvorsitzenden je  150,00 Euro 
     b) an die Beigeordneten je     35,00 Euro 
 
(6) Ratsfrauen und Ratsherren, die die Ratspost ausschließlich über das Ratsinformationssystem be- 
     ziehen, erhalten zusätzlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 Euro monatlich. 
 
(7) Die Ratsherren und Ratsfrauen erhalten neben dem Sitzungsgeld eine monatliche Pauschale in  
     Höhe von 40,00 Euro. 
 
In § 5 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
Der § 5 entfällt ersatzlos. 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt zum 01. März 2022 in Kraft. 
 

Bruchhausen-Vilsen, den 23. Februar 2022 
Der Gemeindedirektor 
Bernd Bormann 

 
 

Gemeinde Schwarme 
 

3. Änderungssatzung zur Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Schwarme 

 

Aufgrund der §§10,44,55 und 91 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S.576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.10.2021 
(Nds.GVBl. S. 700, 730) hat die Gemeinde Schwarme in ihrer Sitzung am 08. Februar 2022 die nach-
stehende 3. Änderungssatzung über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen beschlossen: 
 

§ 1 
 

In § 2 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 

(1) Die Ratsmitglieder erhalten ein Sitzungsgeld für ihre Teilnahme an Rats-, Verwaltungsausschuss, 
Ausschuss- und Fraktionssitzungen in Höhe 30,00 € pro Sitzung. 
 

(2) Zusätzlich zu dem Sitzungsgeld wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 20,00 € gezahlt. 
 
In § 3 werden folgende Änderungen vorgenommen bzw. ergänzt: 
 

(1)  Der Ratsvorsitzende erhält neben dem Sitzungsgeld nach § 2 eine monatliche Aufwandsentschä- 
       digung in Höhe von 375,00 €. 
 

(2)  Die stellvertretenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erhalten neben dem Sitzungsgeld  
       nach § 2 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 100,00 €. 
 

(3)  Der nebenamtliche Gemeindedirektor erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von  
       120,00 €. 
 

(4)  Der stellvertretende Gemeindedirektor erhält eine monatliche Aufwandentschädigung in Höhe von  
       60,00 €. 
 

(6)  Fraktionsvorsitzende erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,00 €. 
 

(7)  Ratsmitglieder, die das Ratsinformationssystem Session nutzen, erhalten zusätzlich eine monatli- 
       che Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 €. 
 
In § 4 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 

(2)  Der Ratsvorsitzende erhält zur Abdeckung der Fahrtkosten innerhalb des Gemeindegebietes an  
       Stelle der Entschädigung nach Abs. 1 eine monatliche Pauschale in Höhe von 50,00 €. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

(1)  Die Satzung tritt zum 01. März 2022 in Kraft. 
 
Schwarme, den 08. Februar 2022 
Gemeindedirektor 
Bernd Bormann 

 
 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 


